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Hessisches Landesamt 
für Gesundheit und Pflege 
 
 
 
 
 

 

Hinweise  

Antrag auf Zulassung zur psychotherapeutischen Prüfung nach 
dem Psychotherapeutengesetz (PsychThG) 

 

Die psychotherapeutische Prüfung wird vor dem Hessischen Landesamt für Gesund-

heit und Pflege (HLfGP) abgelegt. 

 

1. Prüfung 

 

Die psychotherapeutische Prüfung besteht aus einer anwendungsorientierten Par-

coursprüfung und einer mündlich-praktischen Fallprüfung. Beide werden getrennt 

und unabhängig voneinander durchgeführt.  

 

2. Antragsfrist und Termine 

 

• Der Zulassungsantrag zur psychotherapeutischen Prüfung nebst aller erforder-

lichen Dokumente muss dem HLfGP bis spätestens zum 10. Mai (Sommerse-

mester) bzw. 10. Dezember (Wintersemester) zugegangen sein. Dabei handelt 

es sich um Ausschlussfristen. Verspätet eingegangene Anträge führen automa-

tisch zur Antragsablehnung. 

• Die anwendungsorientierte Parcoursprüfung und mündlich-praktische Fallprü-

fung finden frühestens in einem Wintersemester im Monat März und in einem 

Sommersemester im Monat September statt. Der konkrete Prüfungstermin für 

die jeweilige Prüfungskandidatin oder den jeweiligen Prüfungskandidaten wird 

vom HLfGP in Absprache mit der Hochschule festgelegt. 

 

3. Verfahren 

 

Der Zulassungsantrag ist ausschließlich schriftlich mit dem gültigen Antrags-

vordruck zu stellen. Er ist eigenhändig zu unterschreiben und mit den darin aufge-

führten Dokumenten postalisch einzureichen.  
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Der Eingang des Antrages wird weder schriftlich noch per E-Mail oder telefonisch 

bestätigt. Eine persönliche Vorsprache zur Anmeldung ist nicht möglich. Wir emp-

fehlen, Antrag und Dokumente per Einschreiben einzureichen oder in den Haus-

briefkasten der Außenstelle Frankfurt am Main einzuwerfen. 

 

a. Anmeldezeitpunkt 

 

Der Antrag darf frühestens sechs Monate vor dem nächsten Prüfungstermin, 

aber nicht vor dem letzten Studienhalbjahr der Regelstudienzeit des Masterstu-

diengangs gestellt werden. Das heißt, dass Sie alle noch ausstehenden Stu-

dien- und Prüfungsleistungen im laufenden Semester oder zu Beginn des Fol-

gesemesters erbringen müssen (maßgebend ist die Einhaltungsmöglichkeit der 

3-Monatsfrist zur Nachreichung der Masterdokumente; siehe dazu auch 4l.) 

 

b. Zulassung und Ladung 

 

Die Zulassung und zugleich Ladung zur anwendungsorientierten Parcoursprü-

fung sowie die Ladung zur mündlich-praktischen Fallprüfung werden spätestens 

sieben Kalendertage vor dem konkreten Prüfungstermin postalisch zugestellt. 

 

c. Rücknahme des Antrages 

 

Der Zulassungsantrag kann schriftlich ohne Angabe von Gründen zurückge-

nommen werden, solange der Zulassungs- oder Ablehnungsbescheid noch 

nicht zugestellt wurde. Nach der Zulassung ist ein Rücktritt nur noch aus einem 

wichtigen Grund zulässig. 

 

d. Zustellung der Bescheide bzw. des Zeugnisses  

 

Zulassung, Ladungen sowie Bescheide bei Nichtbestehen werden mit Postzu-

stellungsurkunde ausschließlich an eine private deutsche Postanschrift zuge-

stellt. Das Zeugnis über die bestandene psychotherapeutische Prüfung wird zu-

sammen mit der Approbationsurkunde postalisch versandt. Adressänderungen 

sind dem HLfGP unverzüglich mitzuteilen. 

 

e. Bearbeitungsgebühr 

 

Für die Antragsbearbeitung wird eine Gebühr von 95 Euro erhoben. Der Ver-

waltungskostenbescheid wird zusammen mit dem Zulassungsschreiben ver-

sandt. Eine reduzierte Gebühr in Höhe von 47 Euro ist zu entrichten, wenn der 

Antrag zurückgenommen wird, bevor eine Zulassung oder Ablehnung erfolgt ist. 
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f. Prüfungswiederholende  
 
Wiederholende und Personen, welche die Prüfung aufgrund eines genehmig-
ten Rücktrittes nachholen müssen, werden von Amts wegen zu einem neuen 
Prüfungstermin geladen. Ein erneuter Zulassungsantrag ist nicht erforderlich. 

 

4. Einzureichende Unterlagen  

 

Die einzureichenden Unterlagen sind im Original bzw. als amtlich oder notariell 

beglaubigte Kopien (ausschließlich vom Original) einzureichen. Zudem dürfen 

Schulen und Hochschulen die von ihnen ausgestellten Dokumente beglaubigen. 

Beglaubigungen von Pfarrämtern, kirchlichen Einrichtungen, Grundschulen, Kran-

kenkassen, Vereinen etc. werden nicht akzeptiert. 

 

Bei fremdsprachigen Dokumenten sind zusätzlich von einer oder einem in Deutsch-

land vereidigten Dolmetscherin oder einem Dolmetscher angefertigte Übersetzun-

gen einzureichen (www.justiz-dolmetscher.de). Die Übersetzung muss vom Origi-

nal angefertigt sein und fest mit einer Kopie des zu übersetzenden Originals ver-

bunden sein. 

 

a. Antragsformular 

 

Das Antragsformular ist unterschrieben im Original einzureichen.  

 

b. Identitätsnachweis 

 

Der Identitätsweis (Personalausweis [beidseitig] oder Reisepass) ist in amtlich 

oder notariell beglaubigter Kopie einzureichen und muss zum Zeitpunkt der 

Prüfung noch Gültigkeit besitzen. 

 

c. Nachweis der Hochschulzugangsberechtigung 

 

Die Hochschulzugangsberechtigung ist in amtlich oder notariell beglaubigter 

Kopie einzureichen. Bei im Ausland erworbenen Zeugnissen ist zusätzlich zum 

ausländischen Bildungsnachweis der Anerkennungsbescheid der nach Landes-

recht zuständigen Stelle einzureichen. In Hessen ist dies das Bachelorzeugnis.  

 

d. Transcript of Records des Bachelorabschlusses 

 

Das Transcript of Records ist in amtlich oder notariell beglaubigter Kopie 

einzureichen.  

 

 

 

 

https://www.justiz-dolmetscher.de/Recherche/
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e. Ggf. Bachelorzeugnis 

 

Geht weder aus Ihrer Bachelorurkunde noch aus Ihrem Transcript of Records 

zum Bachelorabschluss hervor, unter welcher Prüfungsordnung Sie Ihren Ab-

schluss gemacht haben, ist zusätzlich das Zeugnis des Bachelorabschlusses in 

amtlich oder notariell beglaubigter Kopie einzureichen. 

 

f. Bachelorurkunde 

 

Die Bachelorurkunde ist in amtlich oder notariell beglaubigter Kopie einzu-

reichen. 

 

g. Bestätigung über die Feststellung der Einhaltung der berufsrechtlichen Voraus-

setzungen des Bachelorabschlusses (Alternative 1) oder  

 

Für die Bestätigung ist der Vordruck (Anlage 1) zu verwenden. Die Bestätigung 

ist im Original oder als amtlich oder notariell beglaubigte Kopie einzu-

reichen. Alternativ können Sie den Nachweis Ihrer Universität oder gleichge-

stellten Hochschule einreichen, wenn dieser alle in der Anlage 1 aufgeführten 

Informationen enthält. 

 

h. Gleichwertigkeitsbescheid nach § 9 Abs. 5 PsychThG (Alternative 2) 

 
Sind Sie mit einem gleichwertigen Studienabschluss zum Masterstudiengang 
zugelassen worden, benötigen Sie für die Zulassung zur psychotherapeuti-
schen Prüfung einen Bescheid über die Gleichwertigkeit Ihres Studienabschlus-
ses nach § 9 Abs. 5 PsychThG. Dieser ist im Original einzureichen. Weitere 
Informationen finden Sie auf unserer Website unter „Studienabschluss für den 
Zugang zum Masterstudium – gleichwertiger Abschluss“. 
 
Hessische Studierende mit einem gleichwertigen Studienabschluss reichen 
zwingend die Bescheinigung der Universität über die absolvierten Nachqualifi-
zierungskurse sowie die Bescheinigungen zum Orientierungspraktikum und zur 
berufsqualifizierenden Tätigkeit I als amtlich oder notariell beglaubigte Kopie 
ein. 
 

i. Transcript of Records des Masterabschlusses 
 

Das Transcript of Records des Masterabschlusses ist als amtlich oder notari-
ell beglaubigte Kopie einzureichen. Kann das Transcript of Records zum Mas-
terabschluss dem Antrag noch nicht vollständig beigefügt werden, ist eine vor-
läufige Leistungsübersicht (einfache Kopie) einzureichen. Aus dieser müssen 
auch angemeldete Leistungen (inklusive der Masterarbeit) hervorgehen.  
 
Das vollständige Transcript of Records ist spätestens bis zum Ablauf von drei 
Monaten nach dem vollständigen Abschluss der psychotherapeutischen Prü-
fung nachzureichen (Ausschlussfrist). 
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j. Ggf. Masterzeugnis 
 
Geht weder aus Ihrer Masterurkunde noch aus Ihrem Transcript of Records zum 

Masterabschluss hervor, unter welcher Prüfungsordnung Sie Ihren Abschluss 

gemacht haben, ist zusätzlich das Zeugnis des Masterabschlusses in amtlich 

oder notariell beglaubigter Kopie einzureichen. 

 

k. Masterurkunde 
 

Die Masterurkunde ist als amtlich oder notariell beglaubigte Kopie einzu-
reichen.  
 
Kann die Masterurkunde dem Antrag noch nicht beigefügt werden, ist diese 
spätestens bis zum Ablauf von drei Monaten nach dem vollständigen Ab-
schluss der psychotherapeutischen Prüfung nachzureichen (Ausschlussfrist). 
 

l. Bescheinigung über den voraussichtlichen Studienabschluss 
 

Die Bescheinigung über den voraussichtlichen Studienabschluss (Anlage 2) ist 
im Original einzureichen. Falls zutreffend, ist der Anlage 2 eine Erklärung der 
betreuenden Person Ihrer Masterarbeit beizufügen (siehe Anlage). 
 

m. Ggf. Antrag auf Nachteilsausgleich 

 
5. Nachteilsausgleich 

 

Auf formlos schriftlichen Antrag hin, der spätestens mit dem Zulassungsantrag zu 

stellen ist, wird Prüflingen mit einer Behinderung oder Beeinträchtigung ein in-

dividueller Nachteilsausgleich gewährt. Die leistungsbeeinträchtigenden Auswir-

kungen sind in geeigneter Form nachzuweisen.  

 

6. Rücktritt von der Prüfung 

 

Tritt ein Prüfling nach der Zulassung von einem Prüfungsteil zurück, so ist darüber 

unter Angabe der Gründe das HLfGP unverzüglich schriftlich und elektronisch 

(per E-Mail an: psychotherapie@hlfgp.hessen.de) zu informieren. Ein Prüfungs-

rücktritt ist nur aus wichtigen Gründen möglich, wobei das HLfGP entscheidet, ob 

die geltend gemachten Gründe als wichtig anerkannt werden. Genehmigt das 

HLfGP den Rücktritt, so gilt der Prüfungsteil als nicht begonnen. Im gegensätzli-

chen Fall, oder wenn die Rücktrittsgründe nicht unverzüglich mitgeteilt worden sind, 

gilt der Prüfungsteil als nicht bestanden (§ 30 PsychThApprO).  

 

 

 

mailto:psychotherapie@hlfgp.hessen.de
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7. Fernbleiben oder Abbruch 

 

Bleibt ein Prüfling nicht aus einem wichtigen Grund einem Prüfungsteil fern oder 

bricht ihn nach dessen Beginn ab, so gilt der betreffende Prüfungsteil als nicht be-

standen.  Sofern dem HLfGP unverzüglich ein wichtiger Grund nachgewiesen wird, 

gilt der betreffende Prüfungsteil als nicht begonnen (§ 31 PsychThApprO). 

 

8. Ärztliche Bescheinigung 

 

Im Falle einer Erkrankung ist das HLfGP unverzüglich darüber zu informieren 

sowie eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen, die grundsätzlich auf einer am Tag 

der Prüfung durchgeführten ärztlichen Untersuchung beruhen muss. Aus der Be-

scheinigung muss die Diagnose, die Auswirkungen dieser Diagnose auf Ihre Leis-

tungsfähigkeit am Prüfungstag, die potentielle Dauer Ihrer Erkrankung und ein ggf. 

vorhandener Zusammenhang zwischen Prüfung und Erkrankung hervorgehen. Die 

Ärztin oder der Arzt ist für den Befund gegenüber dem HLfGP grundsätzlich von 

der ärztlichen Schweigepflicht zu entbinden. Die Vorlage einer Arbeitsunfähigkeits-

bescheinigung genügt nicht. Bei stationärer Behandlung zum Prüfungszeitpunkt ist 

unverzüglich eine Bescheinigung des Krankenhauses nachzureichen. Daraus 

müssen der Behandlungszeitraum, der Befund sowie dass die Behandlung unauf-

schiebbar war, ärztlich bestätigt hervorgehen.  

 
9. Kontakt 

 

Hessisches Landesamt für Gesundheit und Pflege 

Dezernat IV 2 Team Psychotherapie 

- Außenstelle Frankfurt - 

Lurgiallee 10 

60439 Frankfurt am Main 

 

E-Mail: psychotherapie@hlfgp.hessen.de 

Internet: www.hlfgp.hessen.de 

Telefonische Sprechzeiten: 

dienstags bis donnerstags, jeweils von 9.30 bis 12.00 Uhr. 
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